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Aus diesen Gründen wurde in
Deutschland ein engmaschiges Do-
ping-Kontroll-System (DKS) im Spit-

zensport eingeführt. Das DKS wird unab-
hängig von den Sportverbänden zentral
von der NNaattiioonnaalleenn  AAnnttii--DDooppiinngg--
AAggeennttuurr (NADA) durchgeführt und über-
wacht. Die NADA vollzieht die Kontrolle
aller Bundeskaderathleten – auch die des
Deutschen Kanu-Verbandes. Darüber hi-

naus muss jeder Teilnehmer an Deutschen
Meisterschaften in allen Kanu-Wett-
kampfdisziplinen damit rechnen, dass er
zu einem Dopingtest aufgerufen wird. 
Für alle Kaderathleten ab dem DC-Kader
gelten die Regeln des sogenannten NADA-
Codes, dem Regelwerk der NADA, der be-
sagt, dass Sportler unangemeldet während
dem Training (Out-of-competition) und
während ihrer Wettkämpfe (in-competi-
tion) getestet werden dürfen.
Athleten, die im Testpool der NADA re-
gistriert sind, müssen in Eigenverantwortung
ihre ständigen Aufenthaltsorte angeben.
Hierzu hat jeder Sportler einen persönli-
chen Online-Zugang zum „ADAMS-Sys-
tem“, in dem jede Entfernung vom regu-
lären Wohn- oder Trainingsort, die eine
bestimmte Anzahl von Stunden über-
schreitet, dokumentiert werden muss. 
Obwohl das DKS so eine erhebliche Ein-
schränkung der Handlungsfreiheit der Ath-
leten darstellt, ist es unabdingbar. Ein Sys-
tem, das nicht in der Lage ist, die schwar-
zen Schafe so effizient wie möglich zu
identifizieren, verfehlt seinen Sinn völlig
und bestraft durch seine Ungenauigkeit
und Ineffizienz noch dazu die überwälti-
gende Mehrzahl der „sauberen“ Sportler.
Aus diesem Grund beginnt weltweit am
01.01.2009 ein neues Kapitel im Anti-Do-
ping Kampf.

Harmonisierung und
Einzelfallgerechtigkeit

Das neue Reglement der NADA postuliert
besonders „Harmonisierung und Einzel-
fallgerechtigkeit“.
Unter HHaarrmmoonniissiieerruunngg versteht man die
Angleichung nationaler und internationa-
ler Regeln ohne Spielraum für einzelne
Länder. 
• Im Disziplinar- und Rechtsbehelfsver-

fahren kann der Sportler künftig einen
Anwalt sowie einen Dolmetscher hin-
zuziehen. Als zweite Instanz ist zwin-
gend ein „echtes“ Schiedsgericht vor-
geschrieben, welches unabhängig vom
Sportverband arbeitet. 

• Hat ein Sportler seine Karriere beendet
und möchte erneut international star-
ten, ein so genannter „Rücktritt vom
Rücktritt“, so kann er dies tun, wenn
er erneut 6 Monate vor der erneuten
Wettkampfteilnahme dem DKS unter-
worfen wurde. 

• Künftig muss die-B Probe nach 7
Werktagen analysiert werden. Erstma-
lig wird dem Verband die Dopingprä-
vention und die Einsetzung eines Anti-
Doping-Beauf tragten vorgeschrieben. 

Durch die EEiinnzzeellffaallllggeerreecchhttiiggkkeeiitt wird künf-
tig der konkrete Fall im Detail geprüft.
Nach der Feststellung der Schuld kann die
Höhe des Strafmaßes variiert werden. Kon-
kret wird eine Kronzeugenregelung ein-
geführt, Minderjährigkeit oder ein früh-
zeitiges Geständnis können zu einer He-
rabsetzung der Regelsperre führen. 
Weiterhin wird der Begriff der „spezifi-
schen Substanz“ eingeführt. So bezeich-
net werden Dopingsubstanzen, die häu-
fig in Medikamenten vorkommen und
durch Unachtsamkeit in den Körper ge-
langen können, ohne dass sie eine leis-
tungssteigernde Wirkung haben. So ist
zum Beispiel das Blutdruckmedikament
Ramipril (ACE-Hemmer) unbedenklich,
Ramipril comp. (ACE-Hemmer + Diureti-
kum) dagegen beinhaltet eine zusätzliche
verbotene Substanz (Diuretikum). Weist
der Sportler nun nach, dass er dieses Me-
dikament nicht bewusst zum Dopen ein-
genommen hat, kann es bei einer Ver-
warnung bleiben. Für „harte“ Substanzen
wie Anabolika oder Epo gilt eine solche
Ausnahmeregelung natürlich nicht. Sogar
eine Heraufsetzung der Sperre ist möglich,
wenn dem Sportler ein systematisches Do-
ping oder gemeinschaftliches Vorgehen
nachgewiesen wird.

Substanzliste und
Ausnahmegenehmigungen

Verbotene Substanzen werden von der
Welt-Anti-Doping-Agentur WADA be-
kannt gegeben. Eine jährlich aktualisierte
LLiissttee  zzuulläässssiiggeerr  MMeeddiikkaammeennttee  kann über
die Homepage der NADA abgerufen wer-
den. Im Zweifelsfall kann ein behandeln-
der Arzt über die Online-Datenbank
((NNAADDAAmmeedd))  eine Medikamentenprüfung
vornehmen. 
Neu ist nun das Verfahren der MMeeddiizziinnii--
sscchheenn  AAuussnnaahhmmeeggeenneehhmmiigguunnggeenn  (TUE =
Therapeutic Use Exemption). Für alle Me-

Neuer NADA-Code gilt ab 1. Januar 2009

Regeln für Doping-
Prävention verschärft
Von Oliver Weirich, DKV-Anti-Doping-Beauftrager

DDooppiinnggpprräävveennttiioonn  iisstt  aakkttuueellll  eeiinneess  ddeerr  zzeennttrraalleenn  ssppoorrttppoolliittiisscchheenn  TThheemmeenn..
KKaauumm  eeiinn  MMoonnaatt  vveerrggiinngg  iimm  lleettzztteenn  JJaahhrr  oohhnnee  eerrnneeuuttee  EEnntthhüülllluunnggeenn  vvoonn
DDooppiinnggssüünnddeenn  iinn  vveerrsscchhiieeddeennsstteenn  SSppoorrttaarrtteenn..  UUnnbbeessttrriitttteenn  iisstt,,  ddaassss  ddiiee
AAnnwweenndduunngg  vvoonn  vveerrbbootteenneenn  SSuubbssttaannzzeenn  ooddeerr  MMeetthhooddeenn  mmiitt  ddeemm  ZZiieell  ddeerr
LLeeiissttuunnggsssstteeiiggeerruunngg  ggrroobb  uunnssppoorrttlliicchh  uunndd  uunneehhrreennhhaafftt  iisstt..  DDaarrüübbeerr  hhiinnaauuss
ddüürrffeenn  ddiiee  ggeessuunnddhheeiittlliicchheenn  RRiissiikkeenn  ddeess  DDooppiinnggss  mmiitt  zzuumm  TTeeiill  eerrhheebblliicchheenn
EEiinnggrriiffff  iinn  ddeenn  HHoorrmmoonnhhaauusshhaalltt  uunndd  ffaattaalleenn  FFoollggeenn  ffüürr  ddiiee  bbeettrrooffffeenneenn
SSppoorrttlleerr  nniicchhtt  üübbeerrsseehheenn  wweerrddeenn..  DDooppiinnggbbeeddiinnggttee  TTooddeessffäällllee  ssiinndd  kkeeiinnee
SSeelltteennhheeiitt..
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5. Wählen Sie die relevanten Daten, indem Sie die Kontrollkästchen neben diesen 

Datumsangaben markieren. 

6. Es gibt zwei Verfahrensweisen, nach denen Sie den Aufenthaltsorten eine Aktivität 

hinzufügen können: 

a) Ist bereits ein Standortdeskriptor erstellt worden (siehe Abschnitt Location 

Descriptor - Standortdeskriptor), klicken Sie auf die Drop-Down-Liste Activity (Aktivität) 

und wählen Sie den entsprechenden Deskriptor aus. 

  

Kalendarische Übersicht über Aufenthaltsorte
in ADAMS.
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Ein neuer Standortdeskriptor-Datensatz wird angezeigt. 

 

 
3. Füllen Sie ein Etikett aus. 

4. Wählen Sie je nach Aktivität entweder ein Zeitintervall oder markieren Sie das 

Kontrollkästchen All Day Location (Ganztagsstandort).  

5. Wählen Sie eine Kategorie aus. 

6. Füllen Sie die Adresse aus, falls relevant und wählen Sie im Feld Country (Land) ein 

Land aus. 

7. Wählen Sie im Feld Region (Region) eine Region aus. 

8. Geben Sie im Feld City (Stadt) die Stadt ein. 

9. Füllen Sie die anderen relevanten Felder aus. 

10. Klicken Sie auf Save (Speichern). 

 

So fügen Sie Aufenthaltsorte hinzu 

1. Gehen Sie zum Dateibaum. 

2. Klicken Sie auf das Symbol + neben Whereabouts (Aufenthaltsort) im Baum. Damit 

wird der Zweig erweitert. 

  

Auswahlmenü in ADAMS zur Meldung des
Aufenthaltsortes.
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dikamente gilt jetzt eine einheitliche Re-
gelung. Die ATUE’s (vereinfachtes Ver-
fahren z. B. für Asthmamedikamente) ent-
fällt. Testpoolmitglieder müssen unter Um-
ständen entsprechende umfassende ärzt-
liche Untersuchungen einreichen. Genaue
Auskünfte erteilt die NADA. Bereits erteilte
Genehmigungen vor dem 01.01.2009 sind
bis zu ihrem Ablauf gültig. Für alle Sport-
ler, die keinem Testpool angehören (z. B.
Teilnehmer an Deutschen Meisterschaf-
ten) genügt ein ärztliches Attest, das die
Therapienotwendigkeit einer verbotenen
Substanz begründet. 
Das Verbot von Infusionen ist genauer de-
finiert worden und muss im Einzelfall ge-
prüft werden. Die lokale Anwendung von
Kortisonpräperaten, z. B. eine Spritze in
ein entzündetes Gelenk oder inhalativ in
der Lunge wird anstelle der alten ATUE
durch eine Anzeige (Declaration of use)
bekannt gegeben. 
Diverse Medikamente sind nicht mehr ver-

boten, darunter auch das Medikament zur
Behandlung des androgenetischen Haar-
ausfalls (Propecia oder Proscar).

Risikoprofil
Künftig werden alle Sportarten anhand ei-
nes Risikoprofils kontrolliert. In die Be-
wertung der NADA geht z. B. das physio-
logische Risiko („wie gut wirkt Doping“)
ein. So wird eindeutig definiert, in welcher
Sportart die Mehrzahl der Kontrollen
durchgeführt werden muss. Wir Kanuten
haben als eine klassische Kraft-Ausdauer-
Sportart ein hohes Risiko für potenzielles
Doping. Entsprechend dieser Einschätzung
erfolgt die Neueinteilung unserer Sportler
in die Testpools des Doping-Kontroll-

Systems. Es gibt in Zukunft drei Testpools:
RRTTPP (Registered Testing Pool), NNTTPP  (Na-
tional Testing Pool) und AATTPP  (Allgemeiner
Test Pool). Je nachdem, welchem Testpool
der Athlet zugeordnet ist, gelten für ihn
besondere Meldepflichten. RTP-Mitglie-
der sind unsere A-Kader-Mitglieder sowie
die von der ICF gemeldeten Sportler, dem
NTP gehören die B-Kader sowie weitere
Athleten aus dem Topteam an. Alle ande-
ren Bundeskader werden im ATP zusam-
mengefasst. Hieraus ergeben sich ver-
schiedene Meldefristen (siehe Infokasten).
Jeder betroffene Athlet wird einzeln von
der NADA informiert.
UUnnaannggeemmeellddeettee  KKoonnttrroolllleenn  können grund-
sätzlich täglich erfolgen. Trotz Einführung
der Ein-Stunden-Regel wird weiter zwi-
schen 7 und 22 Uhr kontrolliert. Entzieht
sich ein Sportler mit Absicht oder durch
Unachtsamkeit dem Meldesystem, wird
von der NADA ein Aufklärungsverfahren
durchgeführt, bei dem am Ende ein Kon-
trollversäumnis oder Meldepflichtverstoß
festgestellt werden kann. Innerhalb von
18 Monaten darf sich ein Sportler zwei so
genannte „Strikes“ einhandeln. Beim drit-
ten Strike liegt ein Verstoß gegen die Anti-
Doping-Bestimmungen vor, der mit 1 bis
2 Jahren Sperre geahndet werden kann.
Neu ist auch, dass die Strikes von NADA
und WADA addiert werden.

Umsetzung im DKV
Der Deutsche-Kanu-Verband hat die Än-
derungen des NADA-Codes in sein Regel-
werk übertragen. Ab dem 01.01.2009 gel-
ten neue DKV-Anti-Doping-Be stim mun -
gen, die sicherstellen, dass für alle Athle-
ten im DKV der neue NADA-Code An-
wendung findet. Erstinstanzlich werden
Doping-Verfahren weiterhin vor der DKV-
Anti-Doping-Kammer behandelt. Das
Rechtsmittelverfahren wird vor dem Deut-

schen Sportgericht als echtem Schiedsge-
richt durchgeführt. Die neuen DKV-Anti-
Doping-Bestimmungen stehen auf der
Homepage des DKV unter www.kanu.de
als Download bereit. Den neuen NADA-
Code sowie weitere Informationen findet
man unter www.nada-bonn.de. 
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Meldepflichten  

Registrierter Test-Pool (RTP)
Die Athleten müssen immer (365 Tage/Jahr)
für Dopingproben zur Verfügung stehen.
Dafür teilen sie quartalsweise im Voraus der
NADA ihre Aufenthaltsorte in den so ge-
nannten „Whereabouts“ mit. Diese Mel-
dung wird online über das ADAMS-System
auf der NADA-Homepage vorgenommen.
Eintragungen müssen künftig viel genauer
erfolgen als bisher und beinhalten für jeden
Tag die Wohn- und Übernachtungsadresse
sowie regelmäßige Aktivitäten (Schule, Uni,
Arbeitsplatz, Trainingsstätte, Urlaubsort etc.
mit entsprechender Adresse). Zusätzlich müs-
sen diese Sportler für jeden Tag ein Zeit-
fenster von einer Stunde angeben, in dem
sie an einem bestimmten Ort definitiv an-
zutreffen sind. Die bekannte alte 24-Stunden
Regelung wird somit ersetzt. Aktuelle Än-
derungen müssen online vorgenommen wer-
den und können notfalls auch per SMS er-
folgen.

Nationaler Test-Pool (NTP)
Für diese Athleten gelten ebenfalls die Be-
dingungen des RTP, mit Ausnahme der Ein-
Stunden-Regel. Auch sie müssen gewissen-
haft für jeden Tag im Jahr ihre „Wherea-
bouts“ abgeben und aktualisieren.

Allgemeiner Test-Pool (ATP)
Diese Athleten melden der NADA neben der
Adresse von Wohnort und Trainingsstätte
einen Rahmentrainings- und Wettkampf-
plan. Eine Online-Registrierung wird nicht
vorgenommen.

Kontrolluntersuchung der Proben in einem anerkannten Kontrolllabor. 

Seite aus der Liste zulässiger Medikamente.
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